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Abb, 2. Haus Stirlin von der Bergseite.
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Abb. 3. Erdgeschoss und Gartenterrasse.

Zwei Einfamilienhduser am Ziirichberg.
Von Prof. Dr. KARL MOSER in Ziirich.

An der Susenbergstrasse, nordwirts vom Heubeeri-
weg, liegt aussichtreiches und nicht zu steiles Baugelande,
auf dem kiirzlich drei Neubauten erstellt wurden, und dessen
weitere Ueberbauung wohl nicht lange auf sich warten
lassen wird. Zur Aufschliessung des tiefer liegenden Ge-
landes ist von der Susenbergstrasse aus eine Stichstrasse
angelegt worden als Zufahrt fiir die Hiuser Max Syz und
H. R. Stirlin (Abb. 1 bis 6). Oberhalb dieser beiden Liegen-
schaften steht das Haus Habliitzel (Abb. 7 bis 12 auf den
folgenden Seiten).

Situation. Die aussichtreiche Lage einerseits und die
verhéltnismissig geringe Ausdehnung der Bauplitze ander-
seits haben dazu gefihrt, eine Staffelung vorzusehen, die
auch dem riickliegenden Hause schéne Ausblicke in die un-
vergleichliche Landschaft sichert. Dieses Bestreben hat dann
auch auf die Bauform einen Einfluss ausgeiibt. Fur alle
Hauser dieses Quartiers sind Satteldiacher mit Giebel gegen
See und Berg vorgesehen. Ein derartig gestalteter Bau-
kdrper wahrt den riickliegenden Nachbarn den grosstmog-
lichen Durchblick. Uebrigens weisen die meisten Bauern-
hiuser am Hang, diesseits und jenseits des Sees, tberhaupt
die Hauser der meisten Bergdorfer diese Orientierung auf.
Die Form der Baukorper wurde auch beeinflusst durch die
Notwendigkeit, einem Teil der Terrassen- und Gartenplitze
absolute Abgeschlossenheit zu sichern. Die Hauser Syz
und Habliitzel sind durch siidwestliche Veranden, das Haus
Stirlin durch einen 2 m tiefen Dachvorsprung geschiitzt.
Das Gefill des Gelandes gab Veranlassung zu Terrassie-
rungen, wobei aussichtreiche Wohnterrassen, direkte Zu-

Masstab 1 : 400.

HAUS H. R. STIRLIN AM ZURICHBERG
ARCH. PROF. DR. KARL MOSER, ZURICH
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Abb. 4 bis 6. Untergeschoss und Obergeschosse.

ginge zum Garten, und im Untergeschosse helle bewohn-
bare Raume gewonnen wurden.

Organisation der Wohnungen. Die Einginge zu den
Héusern sind nach Nord-Osten gelegt. Haupt- und Dienst-
Eingange sind getrennt. Der Haupteingang fiihrt zur Garde-
robe mit W.C,, von dort in eine direkt belichtete Halle
mit Treppenverbindung zu den Obergeschossen. Wohn-
rdume, Veranden, Terrassen und Girten liegen gegen Siid-
Osten und Stad-Westen. Das knapp zusammengefasste
Kiichendepartement besteht aus Kiiche, Office, Speisekammer
und eigenem kleinem Vorplatz und hat kirzeste Verbin-
dungen nach dem Keller, dem Eingang und dem Esszimmer.
Die obern Geschosse enthalten Schlaf-, Kinder- und Bade-
zimmer; auch im ersten Obergeschoss ist reichlich Ge-
legenheit geboten zum Aufenthaltin freier Luft. Die Zimmer
sind verhaltnismissig niedrig (Erdgeschoss 3,05 m, Ober-
geschosse 2,90 bezw. 2,80 m), gerdumig, und zeichnen sich
durch grosse Lichtfille aus. Die langen Fensterreihen
fangen die horizontal gegliederte Landschaft aufs Ange-
nehmste ein.

Konstruktion. Das Haus Stirlin, ein bis zur Traufe
einstdckiger Bau, enthilt 15 Zimmer und ist bis und mit
dem Kehlboden massiv durchgefiihrt, Balkone und Balkon-
briistung in Eisenbeton; nur der Dachstock ist in Holz kon-
struiert. Im Hause Hablitzel liegt die oberste Massivdecke
iber dem Erdgeschoss. Hallen und Treppenhiuser sind
in Putz geblieben, abgerieben, und mit Kaseinfarbe ge-
strichen. Fiur die Wohn- und Schlafriume haben die Be-
sitzer Tapeten dem glatten Wandanstrich vorgezogen. —
Die Kosten fiir den m3 umbauten Raumes bewegen sich
beim Haus Stirlin um 8o Fr., beim Haus Habliitzel um
72 Fr. herum.
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Nachschrift der Redaktion. Ab-
weichend von unserer Regel, zur een - —
Veranschaulichung der korper- ’ /Jf" -y
lichen Erscheinung photographi-
sche Bilder zu beniitzen, zeigen
wir hier ausnahmsweise Hand-
zeichnungen des Architekten, und
zwar deshalb, weil die Hiuser-
gruppe noch nicht geniigend ein-
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gewachsen ist, um photographiert
werden zu konnen. Die Bauten
sind aber sowohl als organisch )
ins Gelinde eingebettete Gruppe,
wie auch im Einzelnen aussen | ¢
und innen so beachtenswert, fir ‘
unser Gefiithl geradezu vorbild-

lich, dass wir uns vorbehalten,
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spidter anhand photographischer
Aufnahmen auf sie zurtckzukom- [
men. Frei von historischer Imi- k
tation stellen sie eine zeitgemisse /

und gliickliche Weiterentwicklung -
der gesunden Elemente zlrche- <X
rischer Bautradition dar, worauf YoV,
wir schon heute mit Nachdruck —\
hinweisen mochten.

Abb. 7 bis 10. Grundrisse vom Hause Habliitzel. — Masstab 1 : 400.

EidgenOssisches Amt fiir Wasserwirtschaft.

(Schluss von Seite 188.)

Schiffahrt.

Rhein unterhalb Basel. Die andauernd ungeniigenden Rhein-
wasserstinde des Sommers 1925 {ibten einen dusserst nachteiligen
Einfluss auf die Rheinschiffahrt nach Basel aus. Der selten iiber 1 m
Basler Pegel steigende Wasserstand gestattete Ausniitzungen des
Kahnraumes von nur 35 bis 40°/,; im Juli und in der ersten August-
hilfte war infolge des tiefen Standes eine Schiffahrt {iberhaupt kaum
moglich. An Stelle von 382 im Vorjahre in Basel angekommenen
Kihnen kamen im Jahre 1925 nur deren 167 an; der Gesamtumschlags-
verkehr in den Basler Hifen ist von 286000 t auf rund 89000t ge-
sunken. Davon sind rund 76500 t in den rechtsufrigen Anlagen Klein-
Hiiningen und Klybeckquai umgeschlagen worden; rund 10000 t der
zu- und abgefiihrten Giitermengen benutzten den Hiininger Zweig-
kanal des Rhein-Rhonekanals. Wire der Rhein jetzt schon bis nach
Basel reguliert, so hitte die Schiffahrt im Berichtsjahr wihrend
mindestens 300 Tagen mit lohnendem Tiefgang der Kihne betrieben
werden konnen.

Tessin — Po. Die schweizerische Delegation, die zur Behand-
lung der gesamten Fragen betreffend die italienisch-schweizerischen
Grenzgewisser (Luganersee-Regulierung, Nutzbarmachung der Tresa,
Regulierung des Langensees und Wasserstrasse Langensee-Po) ein-
gesetzt wurde, konnte ihre Arbeiten noch nicht beginnen, da die
Schweiz und Italien das Arbeitsprogramm noch nicht bereinigt haben.

Regulierung der Seen.

Zufolge der langandauernden Wasserknappheit im -Friihjahr
1925 wurden die kiinstlichen und natiirlichen Speicherbecken bis
auf den zulissigen Tiefstand abgesenkt und ausgeniitzt. Da das
defekte Wehr in Nidau nicht mehr in gleichem Umfange wie friiher
erlaubte, die Juraseen im Herbst anzustauen, waren die geringen
Wasservorrite in diesen Seen im Winter 1924/25 schon friihzeitig
aufgebraucht, was sich bei der Betriebsfiihrung der Kraftwerke an
der Aare in unangenehmer Weise geltend machte,

Dank der Bemiihungen des Verbandes der Aare-Rhein-Kraft-
werke war es moglich, im Winter 1924/25 einen geregelten Wasser-
abfluss im Aare-Rheinlauf herbeizufiihren. Die durch die Betriebs-
fiihrung der Kraftwerke entstandenen Unstetigkeiten im Abfluss der
Aare wurden im Kraftwerk Beznau ausgeglichen. Auch im Herbst
1925 ersuchten die Bundesbehorden die interessierten kantonalen
Behorden und Kraftwerke, fiir einen geregelten Wasserabfluss be-
sorgt zu sein.

Genfersee. Die franzdsisch-schweizerische Rhonekommission
nahm Ende Oktober eine Besichtigung des Rhonelaufes von der
Schweizergrenze bis Lyon vor. In der Sitzung von Lyon gab die

—

franzodsische Delegation die Ver-
sicherung ab, dass manin Frankreich

gewillt sei, die Schiffbarmachung il wascrocione . voroetz A

| WASCHEHANGE | B

der Rhone von Marseille bis an die
schweizerische Grenze gleichzeitig
mit dem Ausbau fiir die Kraftnutzung
vorzunehmen. Die baldige Griindung
der Compagnie nationale du Rhone
wurde in Aussicht gestellt. — Die
Projektierungsarbeiten der schweizerischen technischen Experten-
Kommission {iber die Regulierung des Genfersees, die Korrektion
der Rhone in Genf, und iiber die Massnahmen zur Wahrung der
Interessen der Dampfschiffahrt auf dem Genfersee wurden zum Ab-
schluss gebracht und in der schweizerischen Delegation besprochen.
Das eidgendssische Departement des Innern hat sodann die Er-
gebnisse der Studien den drei Uferkantonen zur Vernehmlassung
unterbreitet.

Juraseen. Die verschiedenen Unterkommissionen, die von der
interkantonalen technischen Kommission fiir die zweite Juragewésser-
korrektion mit der Abklirung einzelner Fragen betraut wurden, haben
ihre Arbeiten teilweise zum Abschluss gebracht. Die Gesamt-
kommission wird zu dem Problem der zweiten Juragewidsserkorrektion
Stellung nehmen, sobald alle Berichte der Unterkommissionen vor-
liegen. — Am dringlichsten ist der Bau einer neuen Wehranlage in
Nidau als Ersatz fiir das baufillige alte Wehr. Es wird beabsichtigt,
das neue Wehr als Teil der zweiten Juragewisserkorrektion moglichst
bald zu erstellen.

Thuner- und Brienzersee. In Interlaken wurden besondere
Massnahmen getroffen, um  trotz der schwierigen Verhiltnisse die
Durchflussverhiltnisse des Brienzersees zum Thunersee einwandfrei
ermitteln zu konnen. Unter den an der Regulierung der beiden Seen
interessierten Wasserwerken wurde ein Meldedienst eingerichtet.

Vierwaldstéttersee - Zugersee. Veranlasst durch die lang-
andauernden tiefen Seestinde im Friihjahr 1925, wiesen sowohl die
Dampfschiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstittersees als auch die
Zentralschweizerischen Kraftwerke darauf hin, dass das Reglement
iiber die Regulierung des Seeabflusses vom Jahre 1867 den heutigen
Verhiltnissen nicht mehr entspreche; sie wiinschen die Einfiihrung
des von den Bundesbehdrden im Jahre 1922 in Vorschlag gebrachten
provisorischen Reglementes. Die Uferkantone Uri, Schwyz, Ob- und
Nidwalden befiirchten Schidigungen fiir die Uferanwohner und
glaubten deshalb, ihre vorbehaltslose Zustimmung zum provisorischen
Reglement bisher noch nicht erteilen zu kénnen. — Wahrend man
die Bekanntgabe des vom Reussverband bearbeiteten Wasserwirt-
schaftsplanes der Reuss abwarten wollte, bevor mit den Projek-
tierungsarbeiten fiir eine definitive Vierwaldstittersee-Regulierung
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schniirtem Gusseisen im Vergleich zu sol-
chen aus Beton und Eisenbeton macht
sich sowohl beim Fundament, als insbeson-
dere bei der Geriistausbildung geltend,
wobei noch die Dauer massgebend ist,
wahrend der das Geriist diese Last zu
tragen hat. Aus diesem Grunde muss Ge-
wicht gelegt werden auf den Nachweis,
dass ein Druckglied aus umschniirtem Guss-
eisen unmittelbar nach dem Abbinden des
Beton, also wenige Stunden nach Vollen-
dung des Bogens, selbsttragend wird und
des Geriistes entbehren kann, so zwar,
dass der Bogen in der Folge die weitere
Herstellung des Ueberbaues selbst zu tra-
gen im Stande ist. Bereits bei frischem
Beton von erst 40 kg/cm? Druckfestigkeit
ist die Umschniirungswirkung im Stande,
die Tragfahigkeit des Gusseisens sicher zu
stellen. Es ist ganz unrichtig, zu glauben,
dass deshalb, weil wir 6o kg/cm? in der
Rechnung als zuldssig annehmen, die zu-

laSSige Last einen BEton, der erst 40 kg/cm2 Abb. 1. Ansicht von Siiden des Hauses Stirlin am Heubeeriweg in Ziirich.

Druckfestigkeit hat, irgendwie schadigt.

Wegen seiner Stauchungsfahigkeit ist ein derartig junger
Beton durch das Gusseisen gegen die Uebertragung grosser
Druckkrifte vollstindig geschitzt.

Diese Tatsache, rasche Tragfahigkeit eines derartigen
Bogens erlaubt bei dieser Unabhingigkeit von der Soliditat
des Geriistes eine wesentlich geinderte Durchbildung des-
selben. Bei Betonbdgen und auch bei Eisenbetonbdgen,
muss das Geriist ein statisch einheitliches Ganzes bilden;
gewohnlich geschieht dies durch Anordnung eines zentralen
Strebensystems, oder eines sonstigen Zusammenhanges,
der die Krafte zwischen Bogen und Geriist bis zur Aus-
riistung verteilt. Der Wald von Holz, den wir in solchen
Fillen zu sehen gewohnt sind, kann hier, wo der Zusam-
menhang auf wenige Stunden beschrankt ist, entfallen.

.Das Geriist der Traunfallbriicke war nach den Abbildungen

9 und 1o durch eine Zahl von Tirmen unterteilt, die durch
Trager-Konstruktionen verbunden sind. Die Ausbildung
der Triger muss auf eine allfallige Durchbiegung Riick-
sicht nehmen; es ist aber moglich, eine dafiir nétige pro-
visorische Versteifung erst wahrend der Betonierung vor-
zusehen. Die hier in Betracht kommenden Lasten, die
durch die Querschnitte in Abbildung 11 gekennzeichnet
sind, wiirden bei den normalen Ausfihrungen zwei Tonnen
pro laufenden Meter und Rippe betragen haben. Selbst
bei der hier in Betracht gezogenen Vergrdsserung des
Querschnittes wire die Last kaum eine nennenswerte,
wenn nicht auch noch der ungemein massive Wind-
verband hinzugekommen wire, der ebenfalls nur mit Riick-
sicht auf die Gelenke ausgefihrt werden musste. Bei
dem Eisenbetonbogen steigert sich dieses Bogengewicht
auf das doppelte, indem die zwei Rippen zu einem Bogen
vereint werden.

Die Herstellung nahm den folgenden Verlauf. Die
Landpfeiler wurden mit der zugehdrigen Fahrbahn und
der Eingeriistung bis 5. August 1925 fertiggestellt (Abbil-
dung 10). Die Erstellung des Geriistes geschah in der
Weise, dass in den Schotter des Flussbettes Schienen
eingerammt wurden und man um diese Anker herum Beton-
mauern bis tber Hochwasserhdhe aufgefiihrthat, die dann
zur Unterlage und zur Windverankerung des Geriistes
gedient haben. In der Folge ergab sich eine lange Ver-
zbgerung wegen der Genehmigung der Pline, sodass die
Armierung des Bogens und der Windverbinde erst vom
1. bis 10. September durchgefiihrt werden konnte. Die
Betonierung geschah vom 14. bis 16. September; sie hat
31/; Tage entsprechend 28 Arbeitstunden in Anspruch ge-
nommen. Durch Verwendung von zwei Arbeitschichten
wire sie also ohne weiteres innerhalb eines Tages moglich
gewesen, und es hitte die Ausschalung am nachsten Tage
stattfinden kdnnen.

Die Konstruktion des Geriistes unterscheidet sich von
den Bogen in Treptow!) bei Berlin, die etwa die gleiche
Spannweite (76 m) haben, dadurch, dass man diesmal die
Pfeilerkonstruktion in Holz ausgefithrt hat. Fiir die Ver-
bindung der Pfeiler dienten Howesche Triger, die in der
Mitte durch Streben, an den Seiten unmittelbar die Scha-
lung trugen; das ganze Bogengeriist ruhte auf Sandtdpfen.
Unabhingig davon baute sich die Unterstiitzung des obern
Transportgeriistes auf; dieses war zwischen den beiden
Rippen angeordnet, und reichte bis in die Héhe der obern
Fahrbahn hinauf.

Bei der Betonierung zeigte sich eine hinreichend
gleichmissige Zusammendriickung des ganzen Bogens um
50 mm. Die Abbildung 12 gibt uns eine Uebersicht iiber
die Armatur des Bogens, in Abbildung 13 ist die Ausbil-
dung eines einzelnen Bogenstiickes herausgezeichnet. Die
Gusseisenarmatur ist innerhalb des Bogens als ein Polygon
von 2 m Seitenlinge angeordnet. Jedes der Stiicke hat ein
vertikal geschliffenes Ende und wird durch einen Keil
fixiert und durch eine Schraube zusammengehalten. Abbil-
dung 14 zeigt den Arbeitsvorgang durch die Reihenfolge,
wie zuerst die Armatur mit der untern Umschniirung auf-
gebracht und wie dann der obere Teil der Umschniirung
verwendet wird, die, einseitig offen, die Herstellung erleich-
tert. Der gleiche Vorgang wurde auch bei den Versuchen
eingehalten und hat gezeigt, dass diese Art der Umschnii-
rung ein vollwertiger Ersatz der durchgehenden Ro&hren
aus Umschniirungsdrihten ist. Abbildung 10 zeigt den
Bogen wihrend der Betonierung.

Durch den Bau dieser Briicke hat der Traunfall,
diese Perle des Salzkammergutes, eine weitere Verschone-
rung erfahren, was man sonst bei Ingenieurbauwerken
nicht immer sagen kann. Das Gesamtbild der Briicke
(Abbildung 15) zeigt, wie schon sie sich in den landschaft-
lichen Rahmen einpasst; sie ist, nach der durchgefiihrten
Belastungsprobe, am 13. Dezember 1925 dem Verkehr
iibergeben worden.

*

Anmerkung der Redaktion. Am Brickenbau-Kongress
in Ziirich sprach der Verfasser vorstehenden Aufsatzes
iiber ,Versuche mit Saulen aus umschniirtem Beton und
umschniirtem Gusseisen“ und iber ,Bogentragwerke aus
Eisen mit einem tragenden Betonquerschnitt“. Er bezog
sich dabei auf seine hier erdrterten Versuche wie auch auf
das Beispiel der Traunfallbriicke, sodass wir vorstehenden
Aufsatz wohl anstelle besonderer Wiedergabe seiner Vor-
trage bringen dirfen.

1) ,Zeitschrift d. Oesterreichischen Ingenieur. u. Architekten-Vereins®,
1918, Heft 31, Abbildung 16.
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HAUS HABLUTZEL AM ZURICHBERG. — ARCH. PROF. DR. KARL MOSER, ZURICH

Abb. 11. Ansicht von Westen (Talseite).

begonnen werden sollte, wiinschen nunmehr die genannten Ufer-
kantone die sofortige Aufstellung eines solchen Projektes. Die hydro-
metrischen Grundlagen sind vom Amt fiir Wasserwirtschaft bereits
beschafft worden. Eine Kommission ist mit der Aufstellung des Arbeits-
Programms betraut worden.

Wallensee-Ziirichsee. Die Frage der Beeinflussung der Linth-
ebene durch die Stauung des Ziirichsees wurde vorldufig durch den
Linth-Limmat-Verband weiter verfolgt.

Bodensee. Im Verlaufe der Projektierungsarbeiten fiir die
Bodenseeregulierung ergab sich die Notwendigkeit, zwischen Feuer-
thalen und Rheinfall neue ausgedehnte Profilaufnahmen durchzufiihren.
Diese Arbeiten sind im Friihjahr 1925 vorgenommen worden. Die
Projektierungsarbeiten gelangten in der Hauptsache zum Abschluss.
Die Aufstellung der Kostenvoranschlige fiir die hauptsichlichsten
Bauobjekte : Regulierwehr Hemmishofen, Schiffschleuse und Fluss-
korrektion, wurde Fachleuten {ibertragen. (Der zusammenfassende
Bericht iiber Durchfiihrung und Ergebnis der Untersuchungen des
Amtes fiir Wasserwirtschaft ist unterdessen erschienen. Vergl. Seite
128 ds. Bds., 18. September 1926. Ein beziiglicher Artikel ist uns in
Aussicht gestellt. Red.)

Ausfuhr elektrischer Energie.

Am 31. Dezember 1925 waren folgende Ausfuhrbewilligungen

in Kraft:

Deutschland 38120 kW  (1924: 38110)
Frankreich . 206529 kW  (1924: 198 814)
Italien L S o 83993 kW  (1924: 76991)
Absatzgebiet noch unbestimmt 70000 kW  (1924: 70 000)

Zusammen 398642 kW  (1924: 383 915)

Hiervon beziehen sich 173390 kW auf noch nicht erstellte
Kraftwerke; ferner konnen 11850 kW einstweilen noch nicht aus-
gefiihrt werden, weil die fiir die Ausfuhr notwendigen Leitungen noch
nicht erstellt sind.

Die Ausfuhr ist somit praktisch moglich fiir 213402 kW
(1924: 171768 kW). Davon sind 129851 kW (84907 kW) Winter-
energie. Da jedoch 13300 kW (3700 kW) zufolge unvollstindiger
Ausniitzung der Ausfuhrbewilligungen einstweilen noch im Inland
geblieben sind, betrdgt bei allgemeiner Energieknappheit in der
Schweiz in den Wintermonaten die Ausfuhr 116551 kW (72207 kW).
Der Maximaleffekt der Stromausfuhr im Jahre 1925 betrug rund
172000 kW (1924 : 146 000 kW), die ausgefiihrte Energie 654,5 Mill. kWh
(1924 : 567 Mill. kWh). Davon sind 305,5 (272,5) Mill. kWh Winterenergie.

Ueber die durchschnittlichen Einnahmen pro ausgefiihrte
Kilowattstunde in den letzten Jahren orientiert die folgende Tabelle.

Ausgefiihrte Davon Einnahmen
Jahy Energiemenge Sommerenergie Total pro kWh
1920 377 Mill. kWh 58,4°/, 6,3 Mill. Fr. 1,67
1924\ 328 Mill. kWh 58,7°/, 6,7 Mill. Fr. 2,04
1922 463 Mill. kWh 52,4°/, 10,0 Mill. Fr. 2,16
1923 522 Mill. k€Wh 56,5/ 12,7 Mill. Fr. 2,44
1924 567 Mill. kWh 51,4°/, 13,0 Mill. Fr. 2,30

Abb. 12. Ansicht von Norden (Bergscite).

Der Riickgang der Einnahme pro kWh im Jahre 1924 zeigt,
dass der wirtschaftlichen Seite nach wie vor volle Aufmerksamkeit
zu schenken ist. Fiir das Jahr 1925 lagen die entsprechenden Zahlen
bei Abschluss des Berichtes noch nicht vollstindig vor.

Versorgung des Landes mit elektrischer Energie.

1. Zur Behebung der Uebelstinde, die sich aus dem heutigen
System der Energieverteilung im Inland ergeben kénnen, wurden in
der Oeffentlichkeit und in Eingaben an die Behdrden sehr verschieden-
artige Vorschlige gemacht: Aufhebung der Gebietsabgrenzungs-
vertrige; Freigabe der Energieausfuhr; Einfithrung des Konzessions-
systems fiir Fortleitung und Verteilung elektrischer Energie ; Belassung
der Gebietsabgrenzungen, aber gesetzliche Regelung der Energie-
abgabe und -Transportpflicht; keine gesetzliche Regelung, sondern
freiwillige Verstindigung der Werke unter sich und mit der
Konsumentenschaft. Die Bundesbehdrden suchten die aus der freien
Konkurrenz im Auslande sich ergebenden Uebelstinde dadurch zu
beheben, dass sie die Energie ausfiihrenden Werke zur gegenseitigen
Verstindigung veranlassten. Mit Bezug auf die Inlandversorgung
wurde der Weg der freiwilligen Verstindigung versucht und deshalb
vorderhand von der Beantragung gesetzlicher Bestimmungen {iber
Energielieferungs- und -Transportpflicht abgesehen.

2. Das Departement des Innern setzte sich mit dem Verband
schweizerischer Elektrizititswerke in Verbindung, um auf dem Wege
der freiwilligen Verstindigung von den Elektrizititswerken fortgesetzt
statistische Angaben iiber die wirkliche Energieproduktion und
Verwendung der produzierten Energie zu erhalten, Angaben, die eine
notwendige Grundlage fiir die Betdtigung der Bundesbehdrden auf
energiewirtschaftlichem Gebiet, insbesondere auch fiir die Beurteilung
der Ausfuhrgesuche darstellen. Der Schweizer. Energiekonsumenten-
Verband stellt seinerseits den Energiebedarf fest.

3. Es wird gepriift, welche Massnahmen geeignet wiren, einen
bessern Ausgleich zwischen Sommer- und Winterenergieproduktion
(kalorische Anlagen, Hochdruck - Akkumulierwerke usw.) herbei-
zufiihren.

4. Im Friihjahr 1925 nahmen die Wasserfiinrung der Fliisse
und die Wasservorrite in den Speicherbecken in besorgniserregender
Weise ab, sodass die Réite am 2. April erneut einen dringlichen
Bundesbeschluss iiber die Versorgung des Landes mit elektrischer
Energie im Falle eintretender Knappheit fassten. Dank der Bemii-
hungen der Kraftwerke einerseits, die Energieausfuhr einzuschrinken,
kalorische Anlagen in Betrieb zu setzen und durch Energieausgleich
unter sich der Knappheit zu begegnen, und zufolge der langsamen
Zunahme der Wasserfiihrung im April anderseits, konnte der Bundes-
rat indessen davon Umgang nehmen, diesen Bundesbeschluss in
Kraft zu setzen. Das Amt beabsichtigt nicht, das Verfahren der
dringlichen Bundesbeschliisse neuerdings vorzuschlagen, da dieses,
auf die Dauer angewendet, zu Unbilligkeiten fithren wiirde, indem
jene Unternehmungen, die im Interesse einer mdglichst ununter-
brochenen, jederzeitigen Belieferung ihrer Beziiger alle notwendigen




	Zwei Einfamilienhäuser am Zürichberg
	Anhang

